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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1960 Ausgegeben am 12. Juli 1960 42. Stück

1 3 2 . Bundesgesetz: Weitere Änderung des Silbermünzengesetzes.
133. Bundesgesetz: Seeflaggengesetznovelle 1960.
1 3 4 . Verordnung: Abänderung und Ergänzung der Verordnung über Schutzimpfungen gegen Pocken (Blattern).
1 3 5 . Verordnung: Neufassung der Anlagen der Verordnung zur Durchführung des Umsatzsteuergesetzes 1959.

1 3 2 . Bundesgesetz vom 14. Juni 1960 über
eine weitere Änderung des Silbermünzen-

gesetzes.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Silbermünzengesetz, BGBl. Nr. 63/1955,
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 53/
1959, wird geändert wie folgt:

§ 1 Abs. 2 hat zu lauten:

.„(2) Die Münzen können auf 5, 10, 20, 25 und
50 Schilling lauten."

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Raab Heilingsetzer

1 3 3 . Bundesgesetz vom 14. Juni 1960, mit
dem das Seeflaggengesetz abgeändert wird

(Seeflaggengesetznovelle 1960).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

§ 1 5 Abs. 3 des Seeflaggengesetzes, BGBl.
Nr. 187/1957, wird aufgehoben.

Artikel !I

Dieses Bundesgesetz tritt mit 31. Juli 1960 in
Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Verkehr und Elek-
trizitätswirtschaft betraut.

Schärf
Raab Waldbrunner

1 3 4 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 25. Mai 1960,
mit der die Verordnung des Bundesministe-
riums für soziale Verwaltung vom 22. No-
vember 1948, BGBl. Nr. 7/1949, über Schutz-
impfungen gegen Pocken (Blattern) abge-

ändert und ergänzt wird.

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 30. Juni
1948, BGBl. Nr. 156, über Schutzimpfungen
gegen Pocken (Blattern) und des § 28 des Epi-
demiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186, wird im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Unterricht verordnet:

Die Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 22. November 1948,
BGBl. Nr. 7/1949, in der Fassung der Kund-
machung vom 7. November 1949, BGBl. Nr. 263,
über Schutzimpfungen gegen Pocken (Blattern)
wird abgeändert und ergänzt wie folgt:

1. Die Überschrift zu § 1 hat zu lauten: „Öf-
fentliche Impfungen."

2. Im Abs. 1 des § 1 sind an Stelle der Worte
„in den Monaten Mai, Juni, September und Ok-
tober eines jeden Jahres" die Worte „während
eines jeden Jahres wiederholt" zu setzen.

3. Im Abs. 2 des § 1 sind an Stelle der Worte
„die Impftermine zu verschieben" die Worte
„die öffentlichen Pocken Schutzimpfungen auszu-
setzen", und an Stelle der Worte „Abhaltung
des Impftermines" die Worte „Vornahme der
öffentlichen Pockenschutzimpfung" zu setzen.
Ferner sind an Stelle der Worte „des Amtes der
Landesregierung" die Worte „des Landeshaupt-
mannes" zu setzen.

4. In den Abs. 1 und 2 des § 2 ist an Stelle
des Wortes „März" das Wort „Feber" zu setzen.
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5. Der erste Satz des Abs. 2 des § 2 hat zu
lauten:

„(2) Die Liste der nach § 2 Abs. 2 des Impf-
gesetzes (Anlage 2) Impfpflichtigen ist von den
Schulen (Erziehungsanstalten) beziehungsweise
von Anstalten, Betrieben oder Dienststellen, bei
freiberuflich tätigen Ärzten und Hebammen von
den zuständigen Berufsvertretungen bis Ende
Feber eines jeden Jahres anzufertigen."

6. Dem § 2 wird der folgende Abs. 3 angefügt:

„(3) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben
bis 15. März eines jeden Jahres der Bundesstaat-
lichen Impfstoffgewinnungsanstalt die Zahl der
in den Impflisten verzeichneten Impfpflichtigen
mitzuteilen."

7. Im Abs. 3 des § 3 ist an Stelle des Wortes
„fünf" das Wort „fünfzehn" zu setzen.

8. § 5 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:

„(2) Der Arzt darf den Impfstoff nur innerhalb
der angegebenen Verwendungsfrist, längstens
jedoch binnen vierzehn Tagen nach Empfang
verwenden und hat ihn bis dahin vor Licht ge-
schützt und kühl (möglichst im Kühlschrank
oder in einem kühlen Keller) aufzubewahren."

9. § 6 erhält folgende Fassung:

„§ 6. P f l i c h t e n d e r A p o t h e k e n .

Die Apotheken haben
a) den Impfstoff von der Bundesstaatlichen

Impfstoffgewinnungsanstalt direkt oder im
Wege des Drogengroßhandels zu bezie-
hen,

b) ihn vor Licht geschützt im Kühlschrank
aufzubewahren,

c) ihn nur auf ärztliche Verschreibung abzu-
geben,

d) ihn nur in der gelieferten Originalpackung
und innerhalb der darauf ersichtlichen
Verwendungsfrist abzugeben,

e) in einem besonderen Geschäftsbuch die
Eingänge an Impfstoff unter laufender
Numerierung und Angabe der VB.-Num-
mer der Bundesstaatlichen Impfstoffgewin-
nungsanstalt, des Namens des Empfängers,
des Tages der Abgabe und der Anzahl der
abgegebenen Impfstoffportionen zu ver-
merken."

10. Nach § 6 wird ein neuer § 6 a mit fol-
gendem Wortlaut eingefügt:

„§ 6a. P f l i c h t e n d e r D r o g e n -
g r o ß h a n d l u n g e n .

Die Drogengroßhandlungen haben
a) den Impfstoff nur von der Bundesstaat-

lichen Impfstoffgewinnungsanstalt in Wien
zu beziehen,

b) ihn vor Licht geschützt im Kühlschrank
aufzubewahren,

c) ihn nur in der gelieferten Originalpackung
und innerhalb der darauf ersichtlichen
Verwendungsfrist an Apotheken abzu-
geben,

d) in einem besonderen Geschäftsbuch die
Eingänge an Impfstoff unter laufender
Numerierung und Angabe der VB.-Num-
mer der Bundesstaatlichen Impfstoffgewin-
nungsanstalt, des Namens des Empfängers,
des Tages der Abgabe und der Anzahl der
abgegebenen Impfstoffportionen zu ver-
merken."

11. § 7 hat zu lauten:

„§ 7. I m p f ä r z t e .

Zur Durchführung der öffentlichen Impfungen
sind als Impfärzte die Amtsärzte der Bezirks-
Verwaltungsbehörden beziehungsweise die Ge-
meindeärzte (Sprengel-, Kreis- und Distrikts-
ärzte) gegen Entschädigung durch die im § 14
Abs. 2 genannten Stellen heranzuziehen. Als
Impfärzte sind insbesondere jene Ärzte zu ver-
wenden, die einen Fortbildungslehrgang für
Impfärzte besucht haben."

12. Der Abs. 4 des § 8 hat zu lauten:

„(4) Sie haben sich über das Vorliegen von
Befreiungsgründen (§ 9) zu informieren und
gegebenenfalls den Impfling von der Impfung
zurückzustellen. Hierüber ist eine unentgeltliche
Bestätigung (Anlage 5) auszustellen."

13. § 9 hat zu lauten:

„§9 . B e f r e i u n g v o n d e r
I m p f p f l i c h t .

(1) Eine Gefahr für Leben oder Gesundheit
im Sinne des § 4 lit. a des Impfgesetzes ist anzu-
nehmen:

a) d a u e r n d ,
aa) wenn der Impfpflichtige zur Zeit der

beabsichtigten Pockenschutz-Erst-
impfung älter als drei Jahre ist;

bb) wenn der Impfpflichtige an Erkran-
kungen des Zentralnervensystems oder
seiner Hüllen oder an Folgezuständen
solcher Erkrankungen, zum Beispiel
Meningitis, Encephalitis verschiedener
Ätiologie, Krampfanfällen und Epi-
lepsie, geistiger oder motorischer Ent-
wicklungsverzögerung (Geburtsschädi-
gung oder Kernikterus) oder an all-
gemeinen heredodegenerativen Er-
krankungen leidet; ferner Impfpflich-
tige, deren Eltern oder Geschwister
an heredodegenerativen Erkrankungen
leiden;
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b) v o r ü b e r g e h e n d ,

aa) längstens bis zu zwei Monaten nach
klinischer Abheilung einer akut fieber-
haften Erkrankung (Infektionskrank-
heit), bei Lues congenita, ferner bei
akuter oder chronischer Mittelohr-
entzündung, bei akuten Ernährungs-
störungen und Darmkatarrh, bei
akuten Erkrankungen der Atmungs-
organe, bei frischen Augenbindehaut-
und Lidrandentzündungen sowie bei
Keratoconjunctivitis scrofulosa, bei
akuten Erkrankungen der Haut, wie
Urticaria, Verbrühungen, Verbren-
nungen, Glutealerythemen, eitrigen
Hautausschlägen; ferner bei begründe-
ter Annahme, daß der Impfpflichtige
kurze Zeit (innerhalb der Inkubations-
zeit) vor der Impfung der Ansteckung
mit einer Infektionskrankheit aus-
gesetzt war;

bb) längstens bis zu einem Jahr, wenn der
Impfpflichtige an allergischen Erkran-
kungen leidet, besonders an Ekzem
(Neurodermitis), an Asthma bron-
chiale vom Zeitpunkt der Anfalls-
freiheit, an chronischen Hautkrank-
heiten, an florider Rachitis und Spas-
mophilie, an schweren chronischen Er-
nährungsstörungen, an Bluterkran-
kungen, wie erwiesener Anämie (mit
Blutbefund), an haemorrhagischer
Diathese, an Nierenerkrankungen, be-
sonders Nephritis und Nephrose, an
rheumatischem Fieber, an angeborenen
dekompensierten Herzfehlern, Ent-
zündungen des Herzmuskels oder der
Herzinnenhaut, an Schilddrüsenüber-
funktion und an aktiver Tuberkulose
oder nach Infektionskrankheiten mit
schwerem Verlauf und Komplikatio-
nen; Folgezustände nach Embryo-
pathien;

cc) bei Zusammentreffen der Pocken-
schutzimpfung mit anderen Schutz-
impfungen

1. einen Monat, wenn der Impfpflich-
tige innerhalb eines Monats vor der
Pockenschutzimpfung einer aktiven
Diphtherie-, Tetanus-, Pertussis-,
Typhus-, Paratyphus- oder Cho-
lera-Schutzimpfung unterzogen
wurde;

2. bis zu höchstens zwei Monaten,
wenn der Impfpflichtige inner-
halb von zwei Monaten vor der
Pockenschutzimpfung einer Teil-
impfung einer Poliomyelitis-Schutz-

impfung oder einer Schutzimpfung
gegen Grippe unterzogen wurde
oder eine Serumeinspritzung erhal-
ten hat;

3. bis zu drei Monaten, wenn der
Impfpflichtige innerhalb dreier Mo-
nate vor der Pockenschutzimpfung
einer BCG-Impfung unterzogen
wurde;

dd) während der Schwangerschaft (jeden-
falls aber in der ersten Schwanger-
schaftshälfte);

ee) wenn sich in ständiger Wohngemein-
schaft mit dem Impfpflichtigen Per-
sonen mit Hautausschlägen sowie Ei-
terungen jeder Art, mit einer akuten.
Infektionskrankheit oder sonstigen
fieberhaften Allgemeinerkrankung be-
finden.

(2) Wird vom Privatarzt eine mehr als zwei-
malige oder im Einzelfall eine längere als zwei-
jährige Zurückstellung des Impfpflichtigen bean-
tragt, ist die Entscheidung der Bezirksverwal-
tungsbehörde (Gesundheitsamt) einzuholen."

14. Im zweiten Satz des § 10 sind nach den
Worten „Wohnadresse der Impflinge", die
Worte „VB.-Nummer des verwendeten Impf-
stoffes," einzufügen. Im vorletzten Satz des § 10
hat es an Stelle des Wortes „fünf" „fünfzehn"
zu heißen. Ferner ist im letzten Satz vor dem
Wort „Apotheke" das Wort „öffentlichen" ein-
zuschalten.

15. Der Abs. 2 des § 11 hat zu lauten:

„(2) Bei kutaner Impfung gilt die Erstimpfung
als erfolgreich, wenn mindestens eine Pustel zur
regelrechten Entwicklung gekommen ist, die
Wiederimpfung, wenn sich mindestens ein Impf-
schnitt zum Knötchen, Bläschen oder zur Pustel
entwickelt hat. Die intrakutane Impfung gilt
als erfolgreich, wenn ein Infiltrat mit Rötung
aufgetreten ist."

16. Dem § 11 werden die folgenden Abs. 3
und 4 neu angefügt:

„(3) Im Impfzeugnis hat der Impfarzt bei ku-
taner Impfung zu vermerken, ob

a) keine sichtbare Reaktion.
b) eine Knötchenreaktion,
c) eine Bläschenreaktion oder
d) eine Pustelreaktion

vorgelegen ist. Es ist nur die Impfstelle mit der
stärksten Reaktion zu berücksichtigen.

(4) Bei intrakutaner Impfung ist im Impf-
zeugnis Größe und Stärke der Rötung sowie des
Infiltrates zu vermerken."



1784 42. Stück — Ausgegeben am 12. Juli 1960 — Nr. 134

17. Im Abs. 2 des § 12 hat es an Stelle „1. De-
zember" „31. Dezember", im Abs. 3 an Stelle
von „15. Jänner" „15. April" und im Abs. 4
an Stelle von „1. März" „1. Juni" zu heißen.
Ferner sind im Abs. 3 die Worte „den Ämtern
der Landesregierungen" durch die Worte „dem
Landeshauptmann" und im Abs. 4 die Worte
„die Ämter der Landesregierungen haben" durch
die Worte „der Landeshauptmann hat" zu er-
setzen.

18. Dem § 12 wird ein neuer Abs. 5 mit fol-
gendem Wortlaut angefügt:

„(5) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben
außerdem die Bundesstaatliche Impfstoffgewin-
nungsanstalt von allfällig aufgetretenen schwe-
reren Impfschädigungen oder deren Verdacht
sofort zu benachrichtigen."

19. Die Anlagen 1 bis 8 zu dieser Verordnung
erhalten die aus dem Anhang ersichtliche Fassung.

Proksch
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Anhang
Anlage 1
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Anlage 2
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Anlage 3 a
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Anlage 3 b
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Anlage 4
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Anlage 5
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Anlage 6
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Anlage 7 a
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Anlage 7 b
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Anlage 8
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1 3 5 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 22. Juni 1960, mit der die
Anlagen der Verordnung des Bundesministe-
riums für Finanzen zur Durchführung des

Umsatzsteuergesetzes 1959 neu gefaßt
werden.

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Z. 2 und Z. 4 des
Umsatzsteuergesetzes 1959, BGBl. Nr. 300/1958,
wird verordnet:

Artikel I.

Die Anlagen A (Freiliste 2), B (Verzeichnis der
besonders zugelassenen Bearbeitungen und Ver-
arbeitungen nach der Einfuhr), C (Freiliste 3)
und D (Verzeichnis der besonders zugelassenen
Bearbeitungen und Verarbeitungen im Groß-
handel) der Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 19. Feber 1959, BGBl.
Nr. 55, zur Durchführung des Umsatzsteuer-
gesetzes 1959, BGBl. Nr. 300/1958, erhalten
folgende Fassung:

„Anlage A

F r e i l i s t e 2.

(Steuerfreie Lieferungen nach der Einfuhr.)

1. Alginate;
2. Altmaterial;
3. Asbest;
4. Balata;
5. Bastfasern (zum Beispiel Flachs, Hanf, Ramie,

Jute und andere Hartfasern); "Werg und Ab-
fälle hievon;

6. Bettfedern;
7. Borsten;
8. Drogen, roh;
9. Farbhölzer, roh;

10. Feigen, getrocknet, zur Erzeugung von
Kaffee-Ersatz oder Verarbeitung auf Marme-
laden;

11. Fette, tierische;
12. Fische, und zwar

a) frisch (lebend oder tot), gekühlt oder
tiefgekühlt (gefroren), der ZTNr. 03.01;

b) nur gesalzen oder in Salzlake, aus ZT-
Nr. 03.02;

13. Futtermittel: Blut-, Fisch-, Fleisch- und Tier-
körpermehl;

14. Gerbstoffe und Gerbstoffauszüge mit Aus-
nahme synthetischer Gerbstoffe;

15. Gummen in Platten und Stücken;
16. Harze aller Art mit Ausnahme der Kunst-

harze;
17. Häute und Felle, roh (grün, gesalzen, ge-

trocknet, geäschert oder gepickelt), zur Her-
stellung von Leder, aus ZTNr. 41.01;

18. Holz, und zwar
a) Rundholz, roh, auch entrindet oder nur

grob zugerichtet, der ZTNr. 44.03;
b) Holz, zwei- oder mehrseitig behauen

(behauenes Kantholz), aber nicht weiter
bearbeitet, der ZTNr. 44.04;

c) Holz, in der Längsrichtung gesägt, ge-
schnitten oder geschält, aber nicht weiter
bearbeitet, mit einer Stärke von mehr als
5 mm, der ZTNr. 44.05;

d) Faßholz, auch auf den beiden Haupt-
flächen gesägt, aber nicht in anderer
Weise bearbeitet, der ZTNr. 44.08;

e) Reifholz; Holzspäne von der zum Klären
von Flüssigkeiten verwendeten Art, aus
ZTNr. 44.09;

19. Hopfen;
20. Kaffee, roh;
21. Kakaobohnen;
22. Kapok;
23. Kautschuk, auch synthetischer;
24. Korkholz; Kork in Streifen, Scheiben und

Würfeln, Korkabfälle, auch Korkschrot,
Korkmehl, Korkwolle;

25. Öle, tierische;
26. Ölsaaten und ölhaltige Früchte, ausgenom-

men Sojabohnen zu Genußzwecken, aus ZT-
Nr. 12.01;

27. Oliven zur Ölerzeugung, aus ZTNr. 07.01 L;
28. Paraffin;
29. Pflaumen, gedörrt oder getrocknet;
30. Pomeranzen und Mandarinen;
31. Reis;
32. Schwefel;
33. Tabakblätter, unbearbeitet oder nur fer-

mentiert (Rohtabak); Tabakkarotten,-laugen,
-rippen und -stengel;

34. Tee;
35. Tierhaare mit Ausnahme der Schafwolle;
36. Wachs: Bienen- und anderes Insektenwachs;
37. Weinbeeren und Trauben, getrocknet; Ko-

rinthen;
38. Zitronen und Limonien.

Anlage B

V e r z e i c h n i s d e r b e s o n d e r s z u g e -
l a s s e n e n B e a r b e i t u n g e n u n d V e r -

a r b e i t u n g e n n a c h d e r E i n f u h r .

Die Steuerfreiheit gemäß § 4 Abs. 1 Z. 2 des
Umsatzsteuergesetzes 1959 wird nicht ausge-
schlossen, wenn

1. Bettfedern gereinigt oder gemischt werden;
2. Borsten gewaschen, gebleicht, gefärbt oder

zugerichtet werden;
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3. Drogen, roh, zu handelsüblicher Ware zer-
kleinert, geschnitten, gemahlen oder pulve-
risiert werden;

4. Farbhölzer gemahlen oder extrahiert werden;

5. Fische gesalzen, geräuchert, mariniert, file-
tiert, gefroren oder getrocknet werden.

Als Marinieren im Sinne dieser Bestim-
mung ist es anzusehen, wenn Fische entweder
durch Salz in oder ohne Verbindung mit Ge-
würzen (zum Beispiel Gabelbissen) oder
durch Salz in Verbindung mit Essig und
Gewürzen (zum Beispiel Bismarckheringe)
oder durch Braten (zum Beispiel Bratheringe,
Bratschellfische, Fischkoteletten) oder durch
Kochen (zum Beispiel Heringe in Gallert)
in Verbindung mit Essig und Gewürzen
zum Genuß zubereitet werden; als Marinie-
ren ist es auch anzusehen, wenn in oder ohne
Verbindung mit Gewürzen andere pflanz-
liche Beigaben (zum Beispiel Gurken und
Zwiebeln) bei der Zubereitung verwendet
werden. Unter Filetieren im Sinne dieser
Bestimmung ist das Abschneiden und Aus-
schneiden der nicht zum menschlichen Genuß
geeigneten Teile (zum Beispiel der Schwänze,
Köpfe und Gräten) zu verstehen;

6. Gerbstoffe, ausgenommen synthetische, ge-
mahlen oder extrahiert werden;

7. Hanf gehechelt wird;

8. Holz, und zwar Bau- und Nutzholz, in der
Längs- oder Querrichtung oder in beiden
Richtungen geschnitten, mit der Axt oder
Säge bearbeitet, zu Furnieren geschnitten
oder gehobelt, gespundet oder gekehlt wird
oder wenn Holzmasten (Telegraphenstangen,
Licht- und Leitungsmasten) geschält oder
zyanisiert (konserviert) oder wenn Eisen-
bahnschwellen aus Holz getränkt werden;

9. Kaffee geschält, gemischt, geröstet oder ge-
mahlen wird;

10. Kapok gereinigt oder gemischt wird;

11. Lumpen (Hadern) gerissen, gewaschen, ge-
trennt, karbonisiert, gebleicht oder gefärbt
werden;

12. Öle oder Fette, tierische, verarbeitet werden,
vorausgesetzt, daß diese Verarbeitung nicht
über eine Veredlung (Spalten, Mischen, Raf-
finieren, Neutralisieren, Härten, Kochen,
Bleichen, Dämpfen) und über die Gewinnung
von Fettsäuren hinausgeht;

13. Ölsaaten und Ölfrüchte geschlagen (gepreßt)
oder extrahiert werden, und zwar auch dann,
wenn die dabei entstandenen Gegenstände
vom Hersteller weiterverarbeitet werden,
vorausgesetzt, daß diese Verarbeitung nicht
über eine Veredlung (Spalten, Mischen, Raf-
finieren, Neutralisieren, Härten, Kochen,

Bleichen, Dämpfen) und nicht über die Ge-
winnung von Fettsäuren und die Herstellung
von Ölkuchenmehl hinausgeht;

14. Reis geschält, gebrochen, poliert oder gla-
siert oder zu Reisgrieß oder Reismehl (ein-
schließlich Reisfuttermehl) verarbeitet wird;

15. Tabak fermentiert wird;
16. Tee verschiedener ausländischer Sorten ge-

mischt wird.

Anlage C

F r e i l i s t e 3.

(Steuerfreie Lieferungen im Großhandel.)

1. Asbestzementrohre;

2. Baumwolle, roh, Abfälle davon, Spinnerei-
abfälle aller Art und Linters, auch gewaschen,
gereinigt oder gebleicht;

3. Blut- und Tierkörpermehl;

4. Brennstoffe, und zwar Steinkohle, Braun-
kohle, Preßkohle (Briketts) und aus Kohle
hergestellter Koks; Rohgraphit bei Ver-
wendung als Brennstoff;

5. Drogen, roh;

6. Düngemittel;

7. Eisenbahnschwellen aus Holz;

8. Erdöl, roh;

9. Erzeugnisse aus Erdöl, Kohle, Ölschiefer oder
Torf, und zwar:
a) Kraft- und Schmierstoffe sowie flüssige

Heiz- und Leuchtstoffe, die aus den ge-
nannten Rohstoffen oder daraus gewon-
nenen Zwischenerzeugnissen hergestellt
sind;

b) Zwischenerzeugnisse, die aus den genann-
ten Rohstoffen hergestellt sind, soweit
sie zur weiteren Veredlung auf Kraft-
und Schmierstoffe oder flüssige Heiz- und
Leuchtstoffe verwendet werden;

10. Flachs und Hanf, roh, geröstet, gebrochen,
geschwungen, entleimt und in Abfällen;

11. Getreide aller Art, auch getrocknet, gereinigt
oder begast;

12. Grieß aus Getreide ohne Nährmittelzusatz;

13. Kartoffeln;

14. Lumpen (Hadern);

15. Mehl, Schrot und Kleie aus Getreide aller
Art;

16. Metalle und Metallegierungen, und zwar:
a) Edelmetalle (Platin, Platinmetalle, Gold

und Silber), Edelmetallegierungen (auch
Doublé), Bruch und Abfälle und deren
chemische Verbindungen;
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b) Eisen und Stahl (auch Edelstahl):
Roheisen, Formeisen, Bandeisen, Stab-
eisen; Feinbleche, Mittelbleche, Grob-
bleche; Universaleisen, Halbzeug, Ober-
baumaterial, Röhren; Radsätze und
Draht aller Art;

c) unedle Metalle und deren Legierungen,
und zwar:
Rohmetalle, raffinierte Metalle, Elektro-
lytmetalle, umgeschmolzene (Remelted-)
Metalle;

17. Milch im Sinne des § 2 Abs. 1 des Markt-
ordnungsgesetzes, BGBl. Nr. 276/1958, mit
Ausnahme von Schlagobers, auch gereinigt,
erhitzt, tiefgekühlt, homogenisiert, vitami-
niert, sterilisiert, angesäuert oder auf einen
bestimmten Fettgehalt eingestellt, Mager-
milch, eingedickt, getrocknet oder aufgelöst,
auch denaturiert, und Molke, eingedickt oder
getrocknet;

18. Ölsaaten und ölhaltige Früchte, ausgenom-
men Sojabohnen zu Genußzwecken, aus ZT-
Nr. 12.01;

19. Saatgut, und zwar:
a) Forstsaatgut oder Forstpflanzgut, auch

gereinigt oder gebrauchsfertig hergerich-
tet, wenn es nach den Bestimmungen des
Forstsaatgutgesetzes vom 18. Mai 1960,
BGBl. Nr. 114, anerkannt ist; die An-
erkennung ist bei Forstsaatgut durch
Anerkennungsbescheid des Landeshaupt-
mannes, bei Forstpflanzgut durch An-
erkennungsbescheid der Bezirksverwal-
tungsbehörde nachzuweisen;

b) landwirtschaftliches oder gärtnerisches
Saatgut, auch getrocknet, gereinigt, be-
gast, gebeizt, gemischt oder sonst saat-
fertig aufbereitet, wenn es im Sinne des
Saatgutgesetzes 1937, BGBl. Nr. 236,
oder des Pflanzenzuchtgesetzes, BGBl.
Nr. 34/1947, anerkannt oder plombiert
ist, Mischungen von Samen verschiedener
Art, wenn sie im Sinne des Saatgut-
gesetzes 1937 registriert sind; bei an-
erkanntem Saatgut ist die Anerkennung
durch die Saatgutanerkennungsbescheini-
gung der Landwirtschaftskammer, bei
plombiertem Saatgut die Plombierung
durch den Untersuchungsbefund einer
gemäß der Kundmachung des Bundes-
ministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft vom 17. Feber 1950, BGBl.
Nr. 63, zur Untersuchung und Plom-
bierung ermächtigten Anstalt oder Stelle,
bei Mischungen von Samen verschiedener
Art die Registrierung durch Angabe der
Eintragungsnummer in das besondere
Register einer zur Untersuchung und
Plombierung ermächtigten Anstalt oder
Stelle nachzuweisen;

20. Schafwolle, roh, gereinigt, gewaschen, ent-
fettet, karbonisiert, gebleicht, gefärbt, ge-
krempelt (gestrichen), gekämmt, einschließ-
lich der Kämmlinge, der Wollabfälle und der
Wollabgänge;

21. Schwefelkies (Pyrit) der ZTNr. 25.02 ein-
schließlich der Abbrände der ZTNr. 26.01;

22. Verhüttungsmaterialien, und zwar:
a) Erze, auch Schwefelkies einschließlich der

Abbrände;
b) metallhaltige Schlacken, Aschen und

andere Rückstände;
c) bei der Verhüttung entstandene metall-

haltige Zwischenerzeugnisse;
d) Bruch und Abfälle von den in Z. 16

unter lit. b und c genannten Metallen
und Metallegierungen;

23. Zucker, raffiniert, zum unmittelbaren Genuß
geeignet, auch gemahlen.

Anlage D

V e r z e i c h n i s d e r b e s o n d e r s z u g e -
l a s s e n e n B e a r b e i t u n g e n u n d V e r -

a r b e i t u n g e n im G r o ß h a n d e l .

Die Steuerfreiheit gemäß § 4 Abs. 1 Z. 4 des
Umsatzsteuergesetzes 1959 wird nicht ausge-
schlossen, wenn

1. die in der Z. 2 der Anlage C dieser Verord-
nung genannten Gegenstände gewaschen,
gereinigt oder gebleicht werden;

2. die in der Z. 5 der Anlage C dieser Ver-
ordnung genannten Gegenstände zu handels-
üblicher Ware zerkleinert, geschnitten, ge-
mahlen oder pulverisiert werden;

3. die in der Z. 9 der Anlage C dieser Ver-
ordnung genannten Gegenstände aus Erdöl,
Kohle, Ölschiefer oder Torf oder daraus
gewonnenen Zwischenerzeugnissen hergestellt
werden;

4. die in der Z. 10 der Anlage C dieser Ver-
ordnung genannten Gegenstände geröstet,
gebrochen, geschwungen oder entleimt wer-
den;

5. der in der Z. 11 der Anlage C dieser Ver-
ordnung genannte Gegenstand getrocknet,
gereinigt oder begast wird;

6. die in der Z. 14 der Anlage C dieser Ver-
ordnung genannten Gegenstände gerissen,
gewaschen, getrennt, karbonisiert, gebleicht
oder gefärbt werden;

7. die in der Z. 16 lit. a der Anlage C dieser
Verordnung genannten Edelmetalle oder
Edelmetallegierungen zu Gegenständen ver-
arbeitet werden, die weder als fertige Erzeug-
nisse noch als solche Halberzeugnisse anzu-
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sehen sind, die ohne weitere wesentliche Ver-
änderung ihrer Zusammensetzung oder
Form dem Fertigerzeugnis oder einem
anderen Halberzeugnis eingefügt werden
können;

8. die in der Z. 16 lit. b der Anlage C dieser
Verordnung genannten Gegenstände in der
Längs- oder Querrichtung oder in beiden
Richtungen geschnitten werden;

9. der in der Z. 17 der Anlage C dieser Ver-
ordnung genannte Gegenstand
a) gereinigt, erhitzt, tiefgekühlt, homogeni-

siert, vitaminiert, sterilisiert, angesäuert
oder auf einen bestimmten Fettgehalt
eingestellt wird;

b) als Magermilch eingedickt, getrocknet,
denaturiert oder aufgelöst wird;

c) als Molke eingedickt oder getrocknet
wird;

10. die in der Z. 18 der Anlage C dieser Ver-
ordnung genannten Gegenstände geschlagen
(gepreßt) oder extrahiert werden, und zwar
auch dann, wenn die dabei entstandenen
Gegenstände vom Hersteller weiter ver-
arbeitet werden, vorausgesetzt, daß diese
Verarbeitung nicht über eine Veredlung
(Spalten, Mischen, Raffinieren, Neutrali-
sieren, Härten, Kochen, Bleichen, Dämpfen)
und nicht über die Gewinnung von Fett-
säuren und die Herstellung von Ölkuchen-
mehl hinausgeht;

11. a) der in der Z. 19 lit. a der Anlage C dieser
Verordnung genannte Gegenstand ge-

reinigt oder gebrauchsfertig hergerichtet,
insbesondere als Forstsaatgut geklengt
wird;

b) die in der Z. 19 lit. b der Anlage C
dieser Verordnung genannten Gegen-
stände getrocknet, gereinigt, begast, ge-
beizt, gemischt oder sonst saatfertig auf-
bereitet werden;

12. die in der Z. 20 der Anlage C dieser Ver-
ordnung genannten Gegenstände gereinigt,
gewaschen, entfettet, karbonisiert, gebleicht,
gefärbt, gekrempelt (gestrichen), gekämmt
oder gemischt werden;

13. der in der Z. 21 der Anlage C dieser Ver-
ordnung genannte Schwefelkies von Zell-
stoffabriken abgeröstet wird;

14. die in der Z. 22 der Anlage C dieser Ver-
ordnung genannten Gegenstände auf Edel-
metalle, auf unedle Nichteisenmetalle oder
auf deren Legierungen, ausgenommen Alu-
minium oder dessen Legierungen, verhüttet
(auch raffiniert, elektrolysiert) werden. Die
Begünstigung erstreckt sich auch auf
die Verhüttung zu Zwischenerzeugnissen
(Z. 22 lit. c der Anlage C);

15. der in der Z. 23 der Anlage C dieser Ver-
ordnung genannte Gegenstand gemahlen
wird."

Artikel II.

Diese Verordnung ist auf steuerbare Umsätze
anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten dieser
Verordnung bewirkt werden.

Heilingsetzer
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